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Elektronikversicherung 
Produktinformationsblatt Versicherungen 
 

 

Waldenburger Versicherung AG 
Allgemeine Bedingungen für die Macprotect Elektronikversicherung 

   
Stand 01.12.2025 

 
Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Elektronikversicherung. Es ist bei-
spielhaft und daher nicht vollständig. Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen 
finden Sie in den Vertragsunterlagen. 
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie sich bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Elektronikversicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Beschädigung 
oder Zerstörung Ihres Macbooks, I-Macs oder Mac-Minis einschließlich Zubehör (versicherte Sache) infolge eines 
Sachschadens und das Abhandenkommen versicherter Sachen durch Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung.  
 

 
Was ist versichert? 
 Versichert sind die im Versicherungsvertrag be-

zeichneten Macbooks, I-Macs oder Mac-Minis  
einschließlich Zubehör durch 

 unvorhergesehen eintretende Beschädigung und 
Zerstörung von versicherten Sachen sowie 

 Abhandenkommen versicherter Sachen durch  
Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 
 

Was wird ersetzt? 
 Bei Beschädigungen werden über Ihren Händler, 

bei dem Sie das Gerät erworben haben, die not-
wendigen Reparaturen durchgeführt. 

 Bei Zerstörungen oder Abhandenkommen erhal-
ten Sie ein Gerät gleicher Art und Güte im Natural-
ersatz von dem Händler, bei dem Sie das Gerät 
erworben haben.  
 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
 Die Versicherungssumme entspricht dem Kauf-

preis Ihres erworbenen Gerätes.  
 

 
 

Was ist nicht versichert? 

x Schäden an  

x Verschleißteilen;  

x Verbrauchsmaterialien; 

x Wechseldatenträger; 

x Schäden durch politische Gefahren wie 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand, 
Innere Unruhen; 

x Kernenergie; 

x die Sie oder Ihr Repräsentant vorsätzlich 
herbeigeführt haben;  

x einfacher Diebstahl. 
 

   
 

 
Gibt es Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz? 
! Schäden die Sie oder Ihr Repräsentant grob 

fahrlässig herbeigeführt haben; 

! Schäden durch betriebsbedingte Abnutzung 
oder Alterung; 

! Schäden durch Mängel;  

! Schäden durch den Einsatz reparaturbedürf-
tiger Sachen. 

   

 
Wo bin ich versichert? 
 Sie haben Versicherungsschutz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und zeitlich befristet weltweit bei 

Auslandsaufenthalten. 

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
• Der Versicherungsbeitrag muss rechtzeitig und vollständig bezahlt sein. 
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.  
• Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten. 
• Im Versicherungsfall müssen Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Dieser 

kümmert sich um die Schadenbehebung.  
   

 
Wann und wie zahle ich? 
Der Versicherungsbeitrag wird Ihnen im Rahmen einer Blockpolice in Rechnung gestellt. Diesen bezahlen Sie bitte 
unverzüglich mit Begleichung des Gerätekaufpreises. 

   



 

 
Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Tag der Übergabe des Apple Gerätes. Voraussetzung ist, dass Sie den Ver-
sicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Der Versicherungsvertrag hat eine Laufzeit von 24 Mona-
ten ab Übergabedatum und endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Der Vertrag endet automatisch nach 24 Monaten ab Übergabedatum des Apple Gerätes. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Kundeninformation gemäß § 7 VVG und § 1 der VVG-InfoV 
Stand 01.12.2021 
 
1. Identität des Versicherers 
  
Ihr Vertragspartner ist die Waldenburger Versicherung AG, Max-Eyth-Straße 1, 74638 Waldenburg. Sie hat die Rechtsform einer  
Aktiengesellschaft. Registergericht ist das Amtsgericht Stuttgart (HR B 590670). 
 
2.   Ansprechpartner im Ausland 
   
entfällt 
 
3.   Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 
  
Waldenburger Versicherung AG 
Registergericht Stuttgart HR B 590670 
Aufsichtsrat: Joachim Kaltmaier (Vorsitzender) 
Vorstand: Thomas Gebhardt (Vorsitzender), Antonio Niemer 
Anschrift: Max-Eyth-Straße 1, 74638 Waldenburg, Telefon 07942 945-5055, Fax 07942 945-555066 
 
4.   Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständige Aufsichtsbehörde 
  
Gegenstand der Waldenburger Versicherung AG ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige des privaten Versicherungs-
wesens, in der Lebens-, Kranken-, Rechtsschutz- und Kreditversicherung jedoch nur der Rückversicherung. Die Waldenburger  
Versicherung AG steht unter der staatlichen Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Versicherungen, 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
 
5.   Zugehörigkeit zu einem Sicherungsfonds 
  
entfällt 
 
6.   Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

 
a) Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Bedingungen sind den Ihnen ausgehändigten Unterlagen beigefügt. Auf Ihren Vertrag 

findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 

b) Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit und die Erfüllung der Leistung des Versicherers finden Sie in den beigefügten  
Allgemeinen Vertragsdaten sowie in den Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln. 

 
7.   Gesamtpreis der Versicherung 
  
Den gesamten zu entrichtenden Beitrag für Ihren Vertrag können Sie den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten entnehmen. Falls Sie 
zusätzliche Leistungen (Zusatzversicherungen) eingeschlossen haben, finden Sie an dieser Stelle auch die Aufteilung des Beitrags auf 
Haupt- und Zusatzversicherungen. 
 
8.   Zusätzliche Kosten 
  
Zusätzlich zu dem unter Punkt 7 genannten Gesamtpreis der Versicherung werden von uns keine weiteren planmäßigen Gebühren oder 
Kosten erhoben. Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können 
wir die in solchen Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgeltungsbeitrag gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt 
beispielsweise bei Erteilung einer Ersatzurkunde oder von Abschriften des Versicherungsscheins, schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzah-
lung von Folgebeiträgen, Verzug bei Folgebeiträgen, Rückläufern im Lastschriftverfahren, Durchführung von Vertragsänderungen. 
 
9.   Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung 
  
Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge können Sie den beigefügten Allge-
meinen Vertragsdaten sowie den Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln entnehmen.  
Insbesondere möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir bei nicht rechtzeitiger Zahlung des Einlösungsbeitrags - solange die Zahlung 
noch nicht bewirkt ist - vom Vertrag zurücktreten können. Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, 
sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Auch wenn Sie Folgebeiträge trotz unserer Mahnung nicht zahlen, können Sie den Versicherungs-
schutz verlieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen. Die Fälligkeit des Beitrags können Sie den 
Allgemeinen Vertragsdaten entnehmen. 
 
10. Befristung der Gültigkeitsdauer der Informationen 
  
Die Ihnen zur Verfügung gestellten Verbraucherinformationen sind für einen Zeitraum von 6 Wochen gültig, sofern der gewählte Tarif nicht 
früher für den Verkauf geschlossen werden muss. 
 
11. Kapitalanlagerisiko 
 
entfällt 
 
12. Angaben über das Zustandekommen des Vertrags/Versicherungsschutz 
Der Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, in den  
beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten angegebenen Versicherungsbeginn. Ihr Vertrag gilt als geschlossen, wenn wir Ihren Antrag auf  



Abschluss des Versicherungsvertrags angenommen haben bzw. wenn wir Ihre Annahmeerklärung zu unserem Antrag erhalten haben. Ist 
der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet (vgl. Punkt 9).  
 
Vorbehaltlich Ihres Widerrufsrechts nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz ist der Versicherer berechtigt, Ihren Antrag auf Abschluss 
eines Versicherungsvertrags bis zum Ablauf von 1 Monat anzunehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag der Antragstellung. 
  
Haben wir Ihnen ein Angebot auf Abschluss eines Versicherungsvertrags unterbreitet, so halten wir uns 6 Wochen an dieses Angebot 
gebunden. 
 
13. Widerrufsbelehrung 
 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 

 
• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen,  

 
einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarif-
bestimmungen, 

 
• diese Belehrung,  
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (sofern dies für Ihr Versicherungsprodukt vorgesehen ist),  
• und die weiteren in Abschnitt 4 aufgeführten Informationen  

 
jeweils in Textform zugegangen sind. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Waldenburger Versicherung AG  
Max-Eyth-Straße 1, 74638 Waldenburg  
Fax 07942 945-555066  
E-Mail: info@waldenburger.com 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-
rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehal-
ten. Wir erstatten zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
 
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfan-
gene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  
 
 
Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 
 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen 
aufgeführt:  
 
Informationspflicht bei allen Versicherungszeigen 

 
Wir müssen Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:  
 

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist 
auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;  

2.  die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versiche-
rer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertre-
tungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

3.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;  
4.  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des 

Versicherers;  
5.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln aus-

zuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein 
genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des 
Preises ermöglichen;  

6.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;  



7.  die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter An-
gebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;  

8.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungs-
schutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;  

9.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Na-
men und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließ-
lich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informa-
tionen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

10.  Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
11.  Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Ver-

tragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

12.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;  

13.  das auf den Vertrag anwendbare Recht, 
14.  die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt wer-

den, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Lauf-
zeit dieses Vertrags zu führen;  

15.  einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt;  

16.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 
  
14. Laufzeit des Vertrags 
 
Den vereinbarten Vertragsbeginn finden Sie in den beigefügten Allgemeinen Vertragsdaten. Dort ist auch der vereinbarte Ablauf der 
Versicherung angegeben. 
 
15. Beendigung des Vertrags 
 
Der vereinbarte Ablauf der Versicherung ist in den Allgemeinen Vertragsdaten angegeben. Nähere Angaben zu den vertraglichen  
Kündigungsbedingungen finden Sie in den beigefügten Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Vereinbarungen und Klauseln. 

 
16. Abweichendes Recht der Vertragsanbahnung 
 
entfällt 
 
17. Vertragsklauseln über das auf Ihren Vertrag anwendbare Recht und über das zuständige Gericht 
 
Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Informationen über das zuständige Gericht finden Sie in 
den beigefügten Allgemeinen Bedingungen. 
 
18. Sprache der Versicherungsbedingungen, der Kommunikation und dieser Information 
 
Auf Ihren Vertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. Das bedeutet, dass alle Vertragsunterlagen, wie zum Beispiel die Versiche-
rungsbedingungen, diese Informationen und die übrigen Verbraucherinformationen und auch die Kommunikation während der Laufzeit 
Ihres Vertrags in deutscher Sprache erfolgen. 
 
19. Außergerichtliche Streitschlichtung 
 
Wir sind Mitglied im Verein 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632 
10006 Berlin. 
Sie haben die Möglichkeit, das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren des Versicherungsombudsmannes in Anspruch 
zu nehmen, sofern entweder Ihre Versicherungsverträge nicht im Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit abgeschlossen wurden und der Wert Ihrer Beschwerde dabei den Betrag von 100.000 EUR nicht übersteigt, oder aber sich Ihre 
Beschwerde gegen Versicherungsvermittler richtet. 
 
Weitere Informationen zum Versicherungsombudsmann finden Sie unter: 
www.versicherungsombudsmann.de 
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.  
 
20. Beschwerdemöglichkeit bei der Aufsichtsbehörde 
 
Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vorrangig an uns oder den betreuenden Vermittler. Darüber hinaus haben Sie die 
Möglichkeit, sich an die unter Punkt 4 genannte zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 
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Allgemeine Bedingungen für die Macprotect Elektronikversicherung 
- Stand 01.03.2026 - 

Teil A 
 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 
§ 3 Versicherte Interessen 
§ 4 Versicherungsort 
§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung 
§ 6 Umfang der Entschädigung 
§ 7 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
 

 
Teil B 

 
§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrages 
§ 3 Prämien; Versicherungsperiode 
§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
§ 5 Lastschriftverfahren 
§ 6 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
§ 7  Überversicherung 
§ 8  Versicherung für fremde Rechnung 
§ 9  Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 10 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
§ 11 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 12 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 
§ 13 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
§ 14 Verjährung 
§ 15 Zuständiges Gericht 
§ 16 Anzuwendendes Recht 
§ 17 Sanktionsklausel 
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Teil A 
 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
 

1. Versicherte Sachen 
 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten Geräte. 
 

2. Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind 
a) Wechseldatenträger; 
b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel; 
c) Werkzeuge aller Art; 
d) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt wer- 

den müssen. 
 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versicher- 
ten Sachen (Sachschaden) und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung. 

 
Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergese- 
hen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wo- 
bei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch 

 
a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 
b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
c) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
d) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie 

Schwellen, Glimmen, Sengen, Glühen oder Implosion; 
e) Wasser, Feuchtigkeit; 
f) Sturm, Frost, Eisgang, Überschwemmung. 

 
2. Elektronische Bauelemente 

 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf 
die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende 
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 

 
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. 

 
3. Röhren und Zwischenbildträger 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, leistet der Versicherer Entschädigung für Röhren und Zwischenbildträger nur bei 
Schäden durch 

 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 
b) Einbruchdiebstahl, Raub oder Vandalismus; 
c) Leitungswasser. 

 
Nr. 4 bleibt unberührt. Begriffsbestimmungen sind Nr. 5 zu entnehmen. 

 
4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine Entschädigung für Schäden 

 
a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten; 
b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, Aufstand; 
c) durch Innere Unruhen; 
d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen; 
e) durch Erdbeben; 
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f) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer oder sei- 
nen Repräsentanten bekannt sein mussten; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu be- 
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 

g) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an weite- 
ren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet. Nr. 2 bleibt unberührt; 

h) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten be- 
kannt sein musste; wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der Versicherer leistet jedoch Entschä- 
digung, wenn der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des 
Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

i) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutre- 
ten hat. 

j) durch  Diebstahl, 
 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der 
Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versi- 
cherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung. 

 
§ 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch 
auf Kosten und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu 
machen. 

 
Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt oder 
soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet. 

k) optische Schäden, die mit keiner Funktionsbeeinträchtigung verbunden sind. 
 

 
5. Gefahrendefinitionen 

 
Im Sinne dieser Bestimmungen gilt: 

 
a) Raub 

Raub liegt vor, wenn gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet oder angedroht wird, um dessen Wider- 
stand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. 
Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete Personen gleich, die vorübergehend die Obhut über die versicherten Sa- 
chen ausüben. 
 

b) Einbruchdiebstahl / Diebstahl 
b1) Einbruchdiebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor, wenn jemand in einem Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt 
oder mittels 
aa) richtiger Schlüssel, die er durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub an sich gebracht hatte; 
bb) falscher Schlüssel oder 
cc) anderer Werkzeuge eindringt. 
b2)  Diebstahl im Sinne dieses Vertrages liegt vor durch Wegnahme einer fremden beweglichen Sache in der Absicht,  
diese sich rechtswidrig anzueignen. 
 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion 
aa) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich 

aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
bb) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
cc) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 

Kraftäußerung. 
 

d) Leitungswasser 
Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- oder Ableitungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserversorgung 
oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen bestim- 
mungswidrig ausgetreten ist. Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen 
sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich. 

 
§ 3 Versichertes Interesse 

 
1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers. 

Ist der Versicherungsnehmer nicht Eigentümer, so ist auch das Interesse des Eigentümers versichert. Die Bestimmungen 
zu versicherten Schäden und Gefahren bleiben unberührt. 
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2. Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Versicherung für fremde Rechnung. 
 

§ 4 Versicherungsort 
 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag  
bezeichneten Betriebsgrundstücke. 

 
§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung 

 
1. Versicherungswert  

Der Versicherer ersetzt ein Gerät gleicher Art und Güte im Naturalersatz (Sachleistungsentschädigung) sofern der Hersteller 
solch ein Gerät nicht mehr produziert, wird ein vom Hersteller angebotenes Refurbished-Gerät dem zu leistenden Ersatz 
gleichgestellt. Dieses Gerät muss aus dem gleichen Baujahr des Ursprungsgerätes stammen, um den Anforderungen zu 
entsprechen.   
 

2. Versicherungssumme 
 

Die im Versicherungsvertrag für jede versicherte Sache genannte Versicherungssumme soll dem Versicherungswert ent- 
sprechen. 

 
§ 6 Umfang der Entschädigung 

 
Wir leisten Naturalersatz  im Teilschaden und Totalschadenfall. 
 

§ 70 Wiederherbeigeschaffte Sachen 
 

1. Anzeigepflicht 
 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlangung 
dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

 
2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung 
für diese Sache geleistet worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei 
Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Leistung zurückzugeben. 

 
3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 

eine Entschädigung geleistet worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzugeben oder die 
Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 
 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache 
eine Entschädigung geleistet worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückgeben. Erklärt er sich hierzu 
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der 
Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von 
dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungs- 
gemäßen Entschädigung entspricht. 

 
4. Beschädigte Sachen 

 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädi- 
gung auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben. 

 
5. Gleichstellung 

 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz 
wieder zu verschaffen. 

 
6. Übertragung der Rechte 

 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer 
den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 
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Teil B 
 

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner 
Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19 bis 21 
VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG 
auch leistungsfrei sein. 

 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis 
und Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Ein- 

malprämie 
 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der 
Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

 
2. Dauer 

 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

 
3. Stillschweigende Verlängerung 

 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der 
Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen 
ist. 

 
4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

 
5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorge- 
sehenen Zeitpunkt. 

 
6. Wegfall des versicherten Interesses 

 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 

 
§ 3 Prämien; Versicherungsperiode 

 
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich 
oder als Einmalprämie im Voraus gezahlt. 

 
Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein 
halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch höchs- 
tens ein Jahr. 

 
§ 4 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 

 
1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

 
Die erste oder einmalige Prämie ist - unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem Zeit- 
punkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unver- 
züglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche- 
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
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2. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie 
 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei. 

 
 

§ 5 Lastschriftverfahren 
 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

 
2. Änderung des Zahlungsweges 

 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, 
nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. 

 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende 
Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs- 
nehmer in Rechnung gestellt werden. 

 
 

§ 6 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 
 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhal- 
ten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 
VVG zur Kündigung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

 
2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 

 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen; 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch 

mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch 

- einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Sofern 

Naturalersatz vereinbart ist, ist zwingend den Weisungen des Versicherers bei der Beschaffung des Ersatzgerätes 
oder dessen Teile zu folgen; 
 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 

Versicherer freigegeben worden sind; sind Veränderungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft - auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie 
jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu ge- 
statten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten ge- 

mäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 
 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 
82 VVG leistungsfrei. 

 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um- 
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

 
 

§ 7 Überversicherung 
 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie 
verlangen. 
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2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö- 
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
§ 8 Versicherung für fremde Rechnung 

 
1. Rechte aus dem Vertrag 

 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) 
schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versi- 
cherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

 
2. Zahlung der Entschädigung 

 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der 
Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des 
Versicherungsnehmers verlangen. 

 
3. Kenntnis und Verhalten 

 
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versiche- 
rung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag 
Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interes- 
se das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 VVG. 

 
§ 9 Übergang von Ersatzansprüchen 

 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 

 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers gel- tend 
gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Ein- tritt des 
Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht. 

 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versi- 
cherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 

 
§ 10 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

 
1. Kündigungsrecht 

 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi- 
gung ist in Schriftform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlun- 
gen über die Entschädigung zulässig. 

 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 
Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeit- 
punkt bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen. 

 
3. Kündigung durch Versicherer 

 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
§ 11 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsa- 
chen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Be- 
truges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
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§ 12 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 
 

1. Form 
 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar ge- 
genüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben. 

 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet 
§ 13 VVG Anwendung. 

 
§ 13 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzuneh- men 
betreffend 

 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages; 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung; 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

 
2. Erklärungen des Versicherers 

 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nach- 
träge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

 
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der 
Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Voll- 
macht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zah- 
lung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
§ 14 Verjährung 

 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuld- 
ners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der 
Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller 
nicht mit. 

 
§ 15 Zuständiges Gericht 

 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 
VVG. 

 
§ 16 Anzuwendendes Recht 

 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 
§ 17 Sanktionsklausel 

 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigen Staaten von Amerika in 
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 



 

 
Besondere Vereinbarungen zur Elektronikversicherung Macprotect Schutzbrief - Stand 01.12.2025 

 
 

Es gelten die vereinbarten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Macprotect Elektronikversicherung 
– Stand 01.12.2025 

 
Versichert gilt: 

 
Elektronik-Sachversicherung 

Versicherte Sachen 

Versichert sind die in der Blockpolice aufgeführten und gemeldeten Macbooks, I-Macs oder Mac-Minis einschließlich Zubehör. 
Mitversichert gelten die zur Funktion notwendigen Daten und Programme. Benutzerdaten und –programme gelten nicht mitver- 
sichert. 

 
Teil A § 1 Satz 1 (Versicherte Sachen) gilt nicht. 

 
Teil A § 4 wird wie folgt ergänzt: 

 
Abweichend von Teil A § 4 besteht auch außerhalb des Versicherungsortes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
Versicherungsschutz sowie weltweit bei einem Auslandsaufenthalt von bis zu 6 Monaten. 

 
Selbstbeteiligung 

Für Garantiefälle besteht keine Selbstbeteiligung. 
Für Sturz- und Bruchschäden, Wasser- und Feuchtigkeitsschäden, Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter 
beträgt die Selbstbeteiligung 199 EUR je Schadenfall. 

 
Versicherungsdauer (Teil B § 2) 

 
Teil B § 2 gilt gestrichen- Versicherungsdauer 

 
Als Versicherungsbeginn gilt der Tag der Übergabe des Apple Rechners 0.00 Uhr. Die Vertragsdauer beträgt 24 Monate und 
endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

 
Beitrag (Teil B § 3) 

 
Der Beitrag wird dem Versicherungsnehmer einmalig in Rechnung gestellt. 

 
Obliegenheiten (Teil B § 6) 
 
Der Versicherungsnehmer hat die Gerätesuchfunktion über die Apple iCloud zu aktivieren.  

 
Im Interesse der Schadenverhütung hat der Versicherungsnehmer die Vorschriften und Hinweise des Herstellers zur Installation, 
Wartung und Pflege der Datenverarbeitungsanlage/Datenträger zu beachten und übliche, ständig aktualisierte Schutzmaß 
nahmen gegen die bestimmungswidrige Veränderung oder Löschung gespeicherter Daten vorzunehmen. 
Ein Naturalersatz erfolgt über den Händler, bei dem das versicherte Gerät erworben wurde. 

 
 



Merkblatt zur Datenverarbeitung 
(Stand 01.05.2018)  

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Waldenburger 
Versicherung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Waldenburger Versicherung AG 
Max-Eyth-Straße 1 
74638 Waldenburg 
Telefon +49 7942 945-5055 
Fax       +49 7942 945 555066 
info@waldenburger.com 

vertreten durch den Vorstand 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – 
oder per E-Mail unter: datenschutzbeauftragter@waldenburger.com 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im Internet unter www.waldenburger.com/datenschutz 
abrufen.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss 
des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, 
verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben 
zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages sind ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für 
die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten in Bezug auf die bestehenden Verträge 
nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer 
Vertragsanpassung oder Vertragsergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 
1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines 
Lebensversicherungsvertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. 
Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies 
kann insbesondere erforderlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte der Unternehmen der Würth Gruppe

und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungsumfragen,
- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von

Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) 
DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

mailto:info@waldenburger.com
mailto:datenschutzbeauftragter@waldenburger.com
http://www.waldenburger.com/


Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es 
erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes 
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 
 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum 
Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten An-trags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermittelt unser 
Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für 
die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder 
mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den 
telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen 
Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 
 
Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version auf unserer 
Homepage unter www.waldenburger.com/datenschutz entnehmen. 
 
 
Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann 
es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen 
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre 
personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 
betragen danach bis zu zehn Jahren. 
  
 
Betroffenenrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
 
Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn 
sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.  
 
 
Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Königstraße 10a 
70173 Stuttgart 
 

 
Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der 
Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung von 
Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere 
Informationen dazu entnehmen Sie bitte den beiliegenden Hinweisen zum HIS. 
  

http://www.waldenburger.com/


Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-
Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, 
kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im Antrag benannten 
früheren Versicherer erfolgen. 
 
 
Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei der Arvato Infoscore 
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.  
 
 
Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt 
die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder 
andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-
Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei unseren 
Dienstleistern in Drittländern finden Sie hier www.waldenburger.com/datenschutz Sie können die Informationen auch unter den 
oben genannten Kontaktadressen anfordern. 
 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen 
 
Auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen vollautomatisch bei der Antrags-, Vertrags-, 
sowie Schaden- und Leistungsverarbeitung. 
Die Entscheidung erfolgt dabei insbesondere auf der Grundlage Ihrer Angaben zu persönlichen Risikomerkmalen. Die 
vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbesondere auf den vertraglichen Bedingungswerken und den daraus 
abgeleiteten Regeln und Bearbeitungsrichtlinien. 
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